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Entfernungspauschale, Werkstorprinzip, Nettoprinzip

- Worum geht es wirklich? -

Presseerklärung

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt morgen zur Entfernungspauschale 

Mit der Abschaffung der Entfernungspauschale verfolgte die Bundesregierung weder ordnungs- noch umweltpolitische Ziele und schon gar keinen Systemwechsel im Steuerrecht. Die neue Regelung wurde ausschließlich eingeführt, um dem Staat jährlich 2,5 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen zu bringen. Auch deshalb steht diese Steuererhöhung für Pendler nun auf dem juristischen Prüfstein. 

Mit zwei Musterprozessen tritt der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. nun vor dem Bundesverfassungsgericht für die Rechte der Steuerzahler ein. Der Dachverband weist darauf hin, dass die Entfernungspauschale weder eine Steuervergünstigung noch eine Subvention ist. Mit ihr erhalten die Pendler weder Zuschüsse für ihre Fahrten noch Steuervorteile, mit denen sie private Ausgaben finanzieren können. Die Entfernungspauschale führt zu einer Minderung des steuerpflichtigen Einkommens. Deshalb brauchen Pendler für einen Teil des Einkommens, den sie für ihre Fahrtaufwendungen ausgeben, nicht noch zusätzlich Einkommensteuer zu zahlen. Dieser Einkommensteil ist durch den vorgegebenen Kilometersatz von 30 Cent je Entfernungskilometer zudem in der Höhe begrenzt. 

Sollte das Bundesverfassungsgericht diesen Besteuerungsgrundsatz verlassen und die Rechtsauffassung des Bundesfinanzhofes zurückweisen, würde dies eine Aufgabe des Nettoprinzips bedeuten, befürchtet der NVL. Wenn beruflich veranlasste Kosten nicht mehr berücksichtigt werden, erfolgt eine Besteuerung der Bruttoeinnahmen. Das Werkstorprinzip, das als Begründung für die Neuregelung bei der Entfernungspauschale herhalten muss, würde bei der nächsten Finanznot des Staates Anlass für weitere Kürzungen sein. Wenn Arbeit erst am Werkstor beginnt, stehen auch die Fahrtkosten ab dem 21. Kilometer, die doppelte Haushaltsführung sowie Weiterbildungskosten und andere berufliche Aufwendungen außerhalb des Werksgeländes auf der potentiellen Streichliste. 

Damit dieser Paradigmenwechsel nicht bittere Realität wird, setzt der Verband auf einen Erfolg der Kläger in Karlsruhe. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine fordert daher, Fahrtaufwendungen wieder ab dem ersten Kilometer zu berücksichtigen. 
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